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Text 

Artikel XXXII. 

Zu dem Zwecke, um die Schiffahrtsverhältnisse in dem zwischen Turn-Severin und Moldova 
gelegenen, Eiserne-Tor und Kataraktenstrecke genannten Donauabschnitte aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern, werden im Einvernehmen zwischen den Uferstaaten dieses Abschnittes und der 
internationalen Kommission technische und administrative Sonderdienste eingerichtet werden, die ihren 
Zentralsitz in Orsova haben werden, ohne daß hiedurch der Einrichtung von Hilfsdiensten vorgegriffen 
werden soll, die im Bedarfsfall an anderen Orten dieses Stromabschnittes ins Leben gerufen werden 
können. Von den Lotsen abgesehen, die den Angehörigen aller Nationen entnommen werden können, 
wird das Personal dieser Dienste von den beiden Uferstaaten des Stromabschnittes beigestellt und ernannt 
werden; es wird der Leitung der Vorstände dieser Dienste unterstellt sein, die von denselben Staaten zu 
bezeichnen und von der internationalen Kommission zu bestätigen sind. 
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